
VERSICHERUNG: Der gynäkologische Vorsorgeuntersuch

Geht eine Frau vorsorg-
lich zum Frauenarzt, muss
diese unter Umständen
die Rechnung selber
bezahlen.

MONIKA VERONESI*

Die meisten Frauen gehen regel-
mässig zum Frauenarzt. Weil es
sich dabei um einen Vorsorgeun-
tersuch handelt, besteht die gän-
gige Meinung, dass die Kranken-
kasse die Rechnung jedes Jahr
bezahlt. Das stimmt aber nur be-
dingt.

Nur alle drei Jahren
Der gynäkologische Vorsorge-

untersuch gehört zu den Grund-
leistungen, die von allen Kran-
kenversicherungen gemäss dem
Schweizer Krankenversiche-
rungsgesetz übernommen wer-
den müssen. Gedeckt durch die
obligatorische Krankenpflege-
versicherung (OKP) sind aber
nur die ersten beiden Vorsorge-
untersuchungen und danach, bei
normalen Befunden, ein Unter-
such alle drei Jahre. Bei be-
obachtungsbedürftigen Befun-
den erfolgt das Vorsorgeintervall
nach Absprache mit dem Frau-

enarzt. Gleichzeitig gilt die Kos-
tenbeteiligung, das heisst, die
Franchise und der Selbstbehalt
werden fällig. Geht man häufiger
zum Frauenarzt zur Vorsorge,
bezahlt man den Untersuch
selbst, ausser man hat eine Zu-
satzversicherung abgeschlossen.
Die meisten Zusatzversicherun-

gen decken die Kosten, so auch
die Zusatzversicherung Agri-
spezial der Agrisano. Diese ver-
gütet 90 Prozent der Kosten des
Vorsorgeuntersuchs, maximal
500 Franken pro Jahr in jenen
Jahren, in welchen keine OKP-
Vorsorge fällig ist. So oder so
wird der Untersuch mindestens
alle drei Jahre aus der OKP abge-
rechnet und die Franchise und
der Selbstbehalt werden ange-
wandt.

Wann es sich lohnt
Beim Vorsorgeuntersuch

übernimmt die Krankenkasse

Agri-spezial vergü-
tet 90 Prozent der
Kosten.

folgende Leistungen: Messung
des Blutdruckes, Blutanalyse,
Urinkontrolle, Abtasten der
Brust und des Bauches, Krebs-
abstrich des Gebärmutterhalses.
Wenn jedoch bei einer ärztli-
chen Konsultation ein Befund
festgestellt wird, gilt die Behand-
lung immer als Krankheit und
wird von der Grundversiche-
rung übernommen, und zwar
auch, wenn der Befund im Rah-
men eines Vorsorgeuntersuchs
festgestellt wurde. Dies hat wie-
derum Auswirkungen auf die
Franchise und den Selbstbehalt.

Der Abschluss einer Zusatz-
versicherung kann sich für Frau-
en lohnen, die jedes Jahr zum
Frauenarzt gehen. Lassen Sie
sich bei den landwirtschaftli-
chen Versicherungsberatungs-
stellen, die den kantonalen Bau-
ernverbänden angegliedert sind,
oder bei der Agrisano in Brugg
beraten.

*Die Autorin ist Leiterin Leistungen bei der
Agrisano. Tel. 0564617111; www.agrisa-
no.ch

Betriebe in der
Landwirtschaft
werden meist
als Familienun-
ternehmen ge-
führt. Eine
Scheidung
wirkt sich daher

infolge der weitreichenden Ver-
bindung zwischen Berufs- und
Privatleben auf alle Lebensbe-
reiche aus und ist für beide Ehe-
gatten und die Kinder ein an-
spruchsvoller Schritt mit vielen
Herausforderungen.

Wer erhält die Familienwoh-
nung zugewiesen?
Das Scheidungsrecht sieht vor,
dass sich der Ehegatte, der nicht
Eigentümer des Betriebes ist, ein
befristetes Wohnrecht gegen
Entschädigung einräumen las-
sen kann, wenn er wegen der
Kinder oder aus anderen wichti-
gen Gründen auf die Wohnung
angewiesen ist. Wollen beide
Ehegatten in der Wohnung blei-
ben, wägt das Gericht zwischen
den Interessen der Kinder, im
gewohnten Umfeld zu verblei-
ben, und der Berufsausübung
des Betriebsinhabers ab. Dabei
berücksichtigt es, inwiefern der
Betrieb fortgeführt werden
kann, ohne dass der Betriebslei-
ter vor Ort wohnt. Meistens ver-
lässt jedoch die Ehefrau den Be-
trieb und orientiert sich neu.

Wer übernimmt die elterliche
Sorge und die Betreuung für
die Kinder?
Die elterliche Sorge für minder-
jährigen Kinder verbleibt nach
der Scheidung gewöhnlich bei
beiden Eltern gemeinsam. Die

FAMILIENRECHT: Die finanziellen und persönlichen Folgen einer Scheidung kennen

Zu den Folgen einer Schei-
dung zählen die Zuteilung
der ehelichen Wohnung,
die elterliche Sorge und
Obhut für die Kinder, die
Unterhaltsbeiträge, die
güterrechtliche Ausein-
andersetzung und die Auf-
teilung der Altersvorsorge.
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Eltern entscheiden somit zusam-
men, wo die Kinder nach der
Scheidung leben werden. Wohnt
das Kind überwiegend bei einem
Elternteil, wird diesem die Ob-
hut, d.h. die Befugnis, mit dem
Kind zu leben und für seine tägli-
che Betreuung und Erziehung zu
sorgen, alleine zugeteilt. Dem
anderen Elternteil wird ein an-
gemessenes Besuchsrecht einge-

räumt. Gerichtsüblich sind zwei
Wochenenden pro Monat, be-
stimmte Feiertage und zwei bis
vier Wochen Ferien. Da ein Hof
gleichzeitig Arbeits- und Wohn-
ort ist und häufig mehrere Gene-
rationen auf dem Betrieb leben,

ermöglicht dies weit grosszügi-
gere Betreuungslösungen, eine
alternierende Obhut, bei der die
Kinder in etwa gleich viel Zeit
bei beiden Eltern wohnen, oder
sogar die alleinige Zuteilung der
Obhut an den Betriebsleiter.

Wie werden die Unterhaltsbei-
träge für Kinder und den Ehe-
gatten berechnet?
Die Unterhaltsberechnungen
sind individuell und beruhen auf
einer konkreten Einkommens-
und Bedarfsermittlung. Dem
selbstständigen Landwirt wird
das Durchschnittseinkommen
dreier Jahre angerechnet. Ausge-
gangen wird grundsätzlich vom
Gewinn der ordnungsgemässen
Buchhaltung. Dieser kann infol-
ge ausserordentlicher Abschrei-
bungen, unbegründeter Rück-
stellungen oder hoher Privatbe-
züge korrigiert werden. Dem
Einkommen wird der familien-
rechtliche Bedarf gegenüberge-
stellt. Dieser setzt sich aus dem
betreibungsrechtlichen Exis-

tenzminium, den Wohnkosten,
den Krankenkassen-, Hausrat-
und Haftpflichtversicherungs-
prämien, den Steuern und allfäl-
ligen Kinderbetreuungskosten
zusammen. Ein Überschuss wird
nach bestimmten Kriterien auf
Eltern und Kinder verteilt.

Wie erfolgt die güterrechtliche
Auseinandersetzung?
Hinsichtlich des Vermögens un-
terstehen fast alle Ehegatten in
der Landwirtschaft dem Güter-
stand der Errungenschaftsbetei-
ligung, was meist sinnvoll ist. Je-
der Ehegatte verfügt unter dem
ordentlichen Güterstand über
Errungenschaft und Eigengut.
Bei der Aufteilung des Vermö-
gens nimmt jeder Ehegatte sein
Eigengut zurück und die Errun-
genschaft jedes Ehegatten wird
hälftig geteilt. Bei der Feststel-
lung des ehelichen Vermögens
werden die Aktiven zum Ver-
kehrswert eingesetzt und wird
geklärt, welche Schulden welche
Vermögensmasse belasten. Ein

Dem selbstständi-
gen Landwirt wird
das Durchschnitts-
einkommen dreier
Jahre angerechnet.

landwirtschaftliches Gewerbe,
das der Eigentümer nach der
Scheidung selber weiterbewirt-
schaftet, wird zum Ertragswert
berücksichtigt. Die Zuordnung
des Gewerbes zum Eigengut
oder zur Errungenschaft hängt
davon ab, wann es gekauft, bzw.
wie es finanziert worden ist. Ein
Gewerbe, das vor der Ehe erwor-
ben worden ist, stellt Eigengut
dar. Bei Hofabtretungen wäh-
rend der Ehe ist das Gewerbe
grundsätzlich der Errungen-
schaft zuzuordnen, dies gilt ins-
besondere für den reinen Kre-
ditkauf. Erfolgt die Übernahme
als Erbvorbezug oder wurde der

Bei Hofabtretungen
während der Ehe ist
das Gewerbe grund-
sätzlich der Errungen-
schaft zuzuordnen.

Übernahmewert neben der Hy-
pothekenübernahme vollstän-
dig oder überwiegend mit Eigen-
gut finanziert, ist der Betrieb
beim Erwerber Eigengut. Neben
Vermögen und Schulden sind
auch die Investitionen und
Fremdkapitaltilgungen in den
Betrieb für die Ausgleichszah-
lung relevant. Finanzielle Inves-
titionen und Beteiligungen des
Nicht-Eigentümer-Ehegatten in
den Betrieb des anderen sind
zum Nennwert zu ersetzen. Aus
dem landwirtschaftlichen Ein-
kommen in den Eigengutsbetrieb
getätigte Investitionen werden
im Umfang des Wertzuwachses
der Errungenschaft zugerechnet.

Was passiert mit AHV und an-
gesparten Vorsorgeguthaben?
Die während der Ehe erzielten
Einkommen bei der AHV und
das angesparte Vorsorgegutha-
ben bei der Pensionskasse wer-
den hälftig geteilt.

*Die Autorin ist Fachverantwortliche Fami-
lien- und Erbrecht bei Agriexpert. Bei Fra-
gen steht Ihnen die Tel.Nr. von Agriexpert
unter 056 462 52 71 zur Verfügung.

«Honig!! Ich
hoffe ihr konn-
tet alle feinen
Honig ernten.
Es ist eine Freu-
de, diesen neu
geschleuderten
Honig zu kos-

ten. Was haben wir nun alles zu
tun bei den Bienen? Schwärme
gibt es auch noch im Juni. Die
Vermehrung mit Ableger ist zu
dieser Zeit, noch sehr gut mög-
lich. Mit dem Verblühen des Rap-
ses und der bunten Wiesen wurde
es Zeit den Honig zu schleudern.
Mit der traditionellen Spritzprobe
oder mit dem Refraktometer be-
stimmen wir den Wassergehalt.
Eine Hilfe ist auch, dass mindes-
tens zwei Drittel der Zellen verde-
ckelt sein sollten. Wenn der Ho-
nig über 20 Prozent Wasser ent-
hält, ist es möglich, dass er zu gä-
ren beginnt. Ich rühre meinen
Blütenhonig, damit er schön cre-
mig wird. Dies wird von den
meisten Honigliebhabern ge-
schätzt und ich mag den gerühr-
ten Honig, weil er nicht gleich
vom Brot läuft. Beim Entfernen
der Honigwaben kontrolliere ich
auch das Volk und weil die Bie-
nen nun so richtig im Schuss
sind, gebe ich wenn möglich eine
neue Wabe in die Mitte des Vol-
kes. Dann schiebe ich die älte-
ren, dunklen Waben um eine
Wabe gegen aussen. Mit diesem
Verschieben erreiche ich, dass
ich mit der Zeit die alten dun-
keln Waben entfernen und ein-
schmelzen kann. Helle, schöne
Waben und eine Verminderung
von Krankheiten sind das Ergeb-
nis. Wie bremsen wir die Varroa-
milbe? Mit dem Drohnen-
Schnitt können wir die Belas-
tung etwas verringern und den
Völkern etwas Gutes tun. Mit
den steigenden Temperaturen
steigt auch bei den Bienen der
Verbrauch von Wasser. Daher
sollte es bei Standorten, wo kein
Wasser in unmittelbarer Nähe zu
finden ist, eine Trinkmöglichkeit
für die Bienen geben. Ich ver-
wende teilweise Wasserbehälter
aus der Hühnerzucht, diese sind
günstig und schnell platziert.»

Mit Imker-Gruss
Giorgio Macaluso, Biglen BE

BIENEN IM JUNI

Nächste Woche am 30. Juni ist
es so weit. Die neue QR-Rech-
nung wird schweizweit den ro-
ten und den orangen Einzah-
lungsschein ersetzen – dies soll
aber schrittweise passieren.
Doch was ist die QR-Rechnung
überhaupt? Die QR-Rechnung
ist die Basis für einen effizienten
automatisierten Zahlungsver-
kehr. Sie enthält alle Zahlungs-
informationen im QR-Code
(Quick Response) mit durch-
gängig verwendbaren Zah-
lungsreferenzen.

Rechnung selber drucken
Die für die Zahlung nötigen

Informationen können mit dem
Smartphone oder mit einem Le-
segerät gescannt werden. Das
Abtippen von Zahlungsinfor-
mationen entfällt. Firmen kön-
nen dank der zusätzlichen
Rechnungsinformationen ihre
Debitoren vollständig automa-
tisieren und QR-Rechnungen
können künftig selbst erstellt

ZAHLUNGSVERKEHR: Künftig mit QR-Code bezahlen

Nächste Woche wird die
QR-Rechnung eingeführt.
Die Einzahlung am Post-
schalter ist aber nach wie
vor möglich.

und auf weissem Papier ausge-
druckt werden (weitere Vorteile
der QR-Rechnung siehe Kas-
ten).

Keine Dringlichkeit
Wer also will, kann Rechnun-

gen künftig via QR-Code beglei-
chen. Neben der Bezahlung via
QR-Code können die Rechnun-
gen weiterhin via E-Banking
oder mittels Autogiro oder am
Postschalter beglichen werden.
Die aktuell gültigen Einzah-
lungsscheine haben noch wäh-
rend zwei Jahren Gültigkeit. Es
besteht keine Dringlichkeit, das
Rechnungssystem für Debito-
renrechnungen bereits auf den
30. Juni 2020 umzustellen. hal

Für Rechnungssteller:
• Vereinfachte Rechnungsver-
arbeitung, da manueller Auf-
wand sinkt • Elektronische
Übermittlung aller Zahlungs-
informationen • Druck auf
weisses Papier
Für Rechnungsempfänger:
• Vereinfachte Rechnungsver-
arbeitung • Alle Zahlungsin-
formationen sind im Code in-
tegriert • Weniger Fehler beim
Einlesen • Schnelle Bezah-
lung durch Scanning • Sowohl
digital zahlbar als auch per
Zahlungsauftrag oder in den
Filialen der Post. hal

VORTEILE MIT QR-CODE
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Welche Leistungen des Frauenarztes
sind gedeckt?

Schritt mit vielen Herausforderungen«Bienen sind nun
richtig im Schuss»

QR-Rechnung ab 30. Juni

Die Eltern entscheiden zusammen, wo die Kindern nach der Scheidung leben werden.
(Bild: flickr/Rolf van Melis)

Mit dem QR-Code die Rechnung scannen. (Bild: Screenshot SIX)


